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Rundschreiben Nr. 03/2018 -Zusatzversorgungskasse- 
 
 
Inhalt: 
 

1. Stufenweise Erhöhung des Zusatzbeitrages sowie des im Tarifvertrag über die zusätz-
liche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - Altersvorsorge-TV- 
Kommunal - (ATV-K) festgeschriebenen Arbeitnehmerbeitrages    

2. Einführung des Steuermerkmals 07 mit Änderung der DATÜV-ZVE (Version 1.07)   
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem heutigen Rundschreiben möchten wir Ihnen Informationen zu den in der Inhaltsübersicht aufge-
führten Themen geben: 
 

1. Stufenweise Erhöhung des Zusatzbeitrages sowie des im Tarifvertrag über die zusätzliche 
Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - Altersvorsorge-TV- Kommu-
nal - (ATV-K) festgeschriebenen Arbeitnehmerbeitrages    

 
 
Mit Rundschreiben Nr. 02/2016, 03/2016 sowie 03/2017 erhielten Sie Informationen bzw. eine Erinnerung 
zur stufenweisen Erhöhung des Zusatzbeitrages sowie des im Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvor-
sorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) festge-
schriebenen Arbeitnehmerbeitrages.  
 
Mit diesem Rundschreiben möchten wir daran erinnern, dass zum 1. Juli 2018 die dritte Stufe der Erhö-
hung des Zusatzbeitrages in Kraft tritt. 
Der Zusatzbeitrag wird auf 4,8 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes angehoben und ist von 
allen Mitgliedern gleichermaßen zu zahlen. Wir bitten Sie, die zuvor genannte Erhöhung des Zusatzbei-
tragssatzes und – sofern Sie den ATV-K anwenden – die Erhöhung des Arbeitnehmerbeitrages auf ins-
gesamt 2,4 vom Hundert des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts zum 1. Juli 2018 bei der Ermittlung 
und Entrichtung sowie bei den gegenüber der Kasse abzugebenden Meldungen zu berücksichtigen. 
Da der Zusatzbeitragssatz unterjährig steigt und sich im gleichen Zuge auch der Arbeitnehmerbeitrag 
gemäß ATV-K erhöht, sind bei Abmeldungen (Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nach dem 
30. Juni 2018) und Jahresmeldungen für das Jahr 2018 gesplittete Meldungen -für den Zeitraum bis  
30. Juni und für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember- vorzunehmen. 
Dazu stehen Ihnen auf unserer Internetpräsenz unter dem Link Zusatzversorgungskasse/Mitglieder - 
Arbeitgeber/Jahresmeldungen Hinweise und Meldebeispiele zur Verfügung. 
 
Die Werte für Umlage und Zusatzbeitrag finden Sie auch im Internet unter www.kvbbg.de im Bereich 
„Zusatzversorgungskasse“ unter „Mitglieder/Arbeitgeber“ und dort unter „Finanzierung“. 
 
 
 
 
 

 KVBbg -ZVK- | Postfach 12 09 | 16771 Gransee   
    

  
 
 
 
 

 Gransee, im Juni 2018 
im Internet unter www.kvbbg.de 
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2. Einführung des Steuermerkmals 07 mit Änderung der DATÜV-ZVE (Version 1.07)   
 

Mit Rundschreiben 01/2018 haben wir Sie informiert, dass mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz ab 
dem 1. Januar 2018 unter anderem die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines sogenannten Förderbe-
trages für Geringverdiener geschaffen wurde und angekündigt, dass wir uns zur Meldung dieser steuer-
lich geförderten Beiträge in der Zusatzversorgung gesondert melden werden. Nachfolgend erhalten sie 
nunmehr Informationen zum „Förderbetrag“ nach § 100 EStG sowie ein Meldebeispiel.    
 
Mit der geänderten Fassung der DATÜV-ZVE (Allgemeine Richtlinien der Zusatzversorgungseinrichtun-
gen des öffentlichen und kirchlichen Dienstes für ein einheitliches Verfahren der automatisierten Daten-
übermittlung) zum Stand 18. September 2017 wurde ein neues Steuermerkmal 07 eingeführt. Hiermit 
werden arbeitgeberfinanzierte Beiträge gekennzeichnet, die nach § 100 Abs. 6 EStG steuerfrei sind. Seit 
dem 1. Januar 2018 können Arbeitgeber für Beschäftigte einen Förderbetrag erhalten, wenn sie für ihre 
Beschäftigten Beiträge in eine kapitalgedeckte Altersversorgung einzahlen und die Beschäftigten nicht 
mehr als 2.200 EUR Bruttoarbeitslohn monatlich im ersten Dienstverhältnis erhalten. Das neue Steuer-
merkmal war erforderlich, da nach § 5 Absatz 2 Nummer 1 i. d. F. ab 2018 der geänderten Lohnsteuer-
durchführungsverordnung (LStDV) der Arbeitgeber der Versorgungseinrichtung nicht nur die nach § 3 
Nummer 56 und 63 EStG, sondern auch die nach § 100 Absatz 6 EStG steuerfrei belassenen Beiträge 
mitzuteilen hat. Die neue Steuerfreiheit nach § 100 Absatz 6 EStG hat Vorrang gegenüber der Steuerfrei-
heit nach § 3 Nummer 63 EStG. Ein über den förderfähigen Höchstbetrag nach § 100 Absatz 6 EStG 
(maximal 480 EUR jährlich) hinaus gezahlter zusätzlicher Arbeitgeberbeitrag ist somit in der Regel nach  
§ 3 Nummer 63 EStG steuerfrei, sofern das entsprechende Volumen des § 3 Nummer 63 EStG noch 
nicht anderweitig ausgeschöpft wurde. 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass nur Beiträge, die der Arbeitgeber wirtschaftlich trägt, 
hierbei zu berücksichtigen sind. Arbeitnehmerbeiträge fallen nicht unter § 100 Absatz 6 EStG. Weiterhin 
sind vom Arbeitgeber lediglich die steuerfreien Beiträge nach § 100 Absatz 6 EStG zu melden, nicht hin-
gegen der für den Arbeitgeber mögliche Förderbetrag nach § 100 Absatz 2 EStG. Weitere ausführliche 

Information finden Sie im BMF-Schreiben vom 6. Dezember 2017 zum Geschäftszeichen IV C 5 - S 

2333/17/10002 ab Rz. 100.  
 
Wir bitten Sie, in Ihren Meldungen für Zeiträume ab dem 1. Januar 2018 das neue Steuermerkmal 07 zu 
beachten.  
 
Die aktuelle DATÜV-ZVE (Version 1.07) steht Ihnen auf unserer Internetseite im Bereich der Zusatzver-
sorgungskasse unter „Rechtsgrundlagen“ zur Verfügung.  
 
Beispiel zur Meldung des Steuermerkmals 07 - Neue Vereinbarung ab 2018 
 
Die Pflichtversicherung besteht ab 1. Januar 2018 und das zusatzversorgungspflichtige Entgelt beträgt im 
Kalenderjahr 2018 insgesamt 25.800 EUR (im 1. Halbjahr 12.600 EUR und im 2. Halbjahr 13.200 EUR)  
Umlage = 1,1 %; Zusatzbeitrag bis 30. Juni 2018 4,6 %  

Zusatzbeitrag ab 1. Juli 2018 4,8 %  
 

Meldung 

Zeile Beginn Ende EZ VM SM zvE 
Umlage/ 

Zusatzbeitrag 

1 01.01.2018 30.06.2018 01  10 11 12.600,00 EUR 138,60 EUR (Umlage) 

2 01.01.2018 30.06.2018 01 20 07 6.300,00 EUR 289,80 EUR (AG-ZB) 

3 01.01.2018 30.06.2018 03 20 01 6.300,00 EUR 289,80 EUR (AN-ZB) 

4 01.07.2018 31.12.2018 01 10 11 13.200,00 EUR 145,20 EUR (Umlage) 

5 01.07.2018 31.12.2018 01 20 07 3.962,50 EUR 190,20 EUR (AG-ZB) 

6 01.07.2018 31.12.2018 01 20 01 2.637,50 EUR 126,60 EUR (AG-ZB abzgl. SM 07) 

7 01.07.2018 31.12.2018 03 20 01 6.600,00 EUR 316,80 EUR AN-ZB) 
Beispiel nach dem Aufzehrmodell 

 
Für Fragen zu diesem Rundschreiben steht Ihnen das ZVK-Serviceteam unter 03306/7986-2010 gerne 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kerstin Stabenow 
Direktorin 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-12-06-Steuerliche-Foerderung-private-Altersvorsorge-betriebliche-Altersversorgung.pdf?__blob=publicationFile&v=4

